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Wer meine Beiträge inzwischen nun schon über zwei Jahre verfolgt hat, dem 
wird aufgefallen sein, dass diese einen Zeitraum berühren, der Nünchritz noch 
als landwirtschaftlich geprägtes Dorf besonders im 19. Jahrhundert berührt. Es 
war die Zeit in der noch anfänglich die Dorfgemeinschaft im damaligen Nünch-
ritz nicht wie in anderen Dörfern  üblich von einem Rittergutsbesitzer (Lehns-
herren), sondern von mehreren abhängig war. Schon dadurch erklärt sich auch, 
dass Nünchritz zwar verschiedene alte Besiedlungsbereiche aufweist, aber 
keinen eigentlichen Kern mit Kirche, Gasthof, Dorfteich, Anger ... vorzuweisen 
hat. Vieles, ob Nutzflächen geeignet für Wohn- und Wirtschaftsgebäude, für 
Acker/Feld, Wiese und Wald, oder die ursprüngliche Lage an einem Strom, der 
nachdem er den Durchbruch zwischen Bergen  vollzogen in das verhältnis-
mäßig flache Land strömte, bestimmte die Entwicklung des Ortes. Hinzu kam 
schon damals der „Klimawandel“. Nach den kriegerischen Ereignissen von 
1812/13 und davor, so berichtet man, gab es mehrere Jahre mit Missernten 
und daraus entstandener Not. Die Nünchritzer Hüfner hatten zwar gewiss mehr 
als mancher Handarbeiter, aber Sorgen und Nöte. Abgaben an die Herrschaft, 
Dienstzwang, auch für die Kinder, aber auch die Bereitstellung von Saat- und 
Pflanzgut oder das Futter für die Tiere führten dazu, dass die oft zahlreichen 
Erben vom Besitz ein Stück Land erhielten und zu Häusler wurden. Wenn auch 
die Landwirtschaft Arbeitskräfte band, die damalige Zeit machte es möglich, 
sich anderen Erwerbsmöglichkeiten zuzuwenden. Durch die Ablösung der Fro-
nen, dem Wegfall  von Zöllen, dem Zunftzwang und dem Bau der Eisenbahn 
verbunden mit der Entstehung erster Industriebetriebe im Umfeld des Ortes, 
fand man Arbeit als Lebensgrundlage. Viele von ihnen, am Wasser der Elbe 
geboren, machten die Elbe zu ihrer Arbeits- und Erwerbsstätte, verließen den 
Ort oft für viele Tage, kehrten aber nicht immer mittellos zurück. Dadurch war 
es möglich, Land zu erwerben, für die Familie ein Haus zu bauen, Handel zu 
treiben, oder ein Handwerk zu betreiben. Neben den 20 Hüfnern von Nünch-
ritz, gab es immerhin 1824 bereits 66 Häusler. (1) Die Anteile zwischen beiden 
änderten sich ständig zu Gunsten der Häusler.  Wenn aber in der 2018 er-
schienenen Broschüre (2) „Nünchritz gestern und heute“ über die Entwicklung 
von einem landwirtschaftlich geprägten Dorf über ein Fischerdorf zu einem in-
dustriell  bestimmten Ort ausgegangen wird, dann irrt man. Besser wäre statt 
Fischerdorf – Schifferdorf. Es mag wohl stimmen, dass die Schiffer, Haupter, 
Steuermänner und Schiffseigner auch mal geangelt haben, Fischer waren sie 
aber nicht. Später wurde auch für manchen Nünchritzer das unstete Leben auf 
den Gewässern Deutschlands und darüber hinaus zu viel und er suchte Arbeit 
im Ort, dessen günstige Lage zwischen Elbe und Eisenbahn an der schmalsten 
Stelle auch noch auf sandigem, „billigem“ Boden für die Errichtung eines Che-
miebetriebes durch die Aktiengesellschaft Friedrich von Heyden –Radebeul  
lukrativ war. Um aber das Kapitel „Nünchritz – ein Bauerndorf“ entsprechend 
meines Wissensstandes abzuschließen, bedarf es noch einer Ergänzung. Ur-
sprünglich soll es 24 Hüfner gegeben haben. Aber schon im 19. Jhd. gab es 
neben den Hüfner eine beachtliche Zahl Häusler. Die Hufengüter verteilten sich 
entlang des heutigen Elbdammes und auf dem leicht erhöhten sandigen Hö-
henzug. Der Vollständigkeit halber sei erwähnt, dass die heutigen Grundstücke 
Am Ufer 8 und 9 ursprünglich ein Hufengut ergaben. 1798 verkaufte ein Johann 
Gottlieb Lungkwitz  dieses an den ehemaligen Grenadier des Regimentes Prinz 
Anton Johann George Schmidt. Teilweise für mich nicht erklärbar wechselten in 
der Folge die Besitzer bis es zu einer Trennung in 8a und 8b kam. Die heutige 
Nr. 9 gehörte 1924 dem Fährmann und Hausbesitzer Robert Täubert (3), der 
aber noch 1920/21 mit den gleichen Angaben unter 8b eingetragen ist. Die 
heutige Nr. 8, ursprünglich 8a, besaß Kriegswitwe Hedwig Dommitzsch. 1898 
wurde unter 8a auch als Hausbesitzerin eine Frau Dommitzsch genannt. Unter 
8b ist zu dieser Zeit ein Gottlieb Otto Müller als Schiffseigner und Hausbesitzer 
benannt.  

Beide Grundstücke waren ursprünglich Teile eines Grödler Hufengutes mit 
einer Hufe Land Naundorfer Anteils Nach 1945 lernte ich noch den Fährmann 
Hugo Täubert kennen, der durch den Fährmann Morgenstern aus Strehla kom-
mend abgelöst wurde. Meines Wissens war die Fähre zuletzt in kommunaler 
Hand bis der Fährbetrieb eingestellt wurde. Tilo Jobst

Nünchritz im Wandel der Zeit – Teil 41 

Quellen:
(1) Text aus der Meilenblattbeilage von 1824
(2) „Nünchritz gestern und heute” mediaprint infoverlag Meringen 2018
(3) Adressbuch Amtshauptmannschaft Großenhain – Nünchritz 1898–1924
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AMTLICHE BEKANNTMACHUNGEN
Beschlüsse des Gemeinderates 

Nünchritz vom 03.02.2020

Beschluss Nr. R 01/20
Annahme von Spenden 

Beschluss Nr. R 02/20
Jahresabschluss zum 31.12.2015 (siehe öffentliche Bekannt-
machung)

Beschluss Nr. R 03/20
1. Satzung zur Änderung der Feuerwehrentschädigungssat-
zung der Freiwilligen Feuerwehr Nünchritz

Beschluss Nr. R 04/20
1. Der überplanmäßigen Bewilligung von Haushaltsmitteln 

für die Finanzierung der Demontagearbeiten in der Wa-
cker-Sporthalle Nünchritz in Höhe von 10.500 Euro wird 
zugestimmt. Die Ausgaben werden von der Versicherung 
erstattet.

2. Mit der Durchführung der Demontage der kompletten Tro-
ckenbauwände einschließlich Absaugung im Gäste-Sa-
nitärbereich der Wacker-Sporthalle wird die Firma POLY-
GONVATRO GmbH, Niederlassung Dresden aus 01099 
Dresden mit einer Auftragssumme in Höhe von 10.496,55 
Euro (brutto) beauftragt.

3. Der Bürgermeister wird beauftragt, auf der Grundlage des 
Angebotspreises vom 18.11.2019 den Auftrag an die Firma 
POLYGONVATRO GmbH zu erteilen.

Tagesordnung:

1.  Begrüßung, Feststellung der Beschlussfähigkeit und der Tagesordnung

2. Bestätigung der Niederschrift vom 20.01.2020

3. Stellungnahme der Gemeinde zum Bauantrag nach § 68 SächsBO für die Dachsanierung mit 
Anhebung Dachstuhl und Teilausbau Dachgeschoss, Neuer Weg 19, Flurstück-Nr. 13, Gemar-
kung Neuseußlitz 

 4. Stellungnahme der Gemeinde zum Bauantrag nach § 68 SächsBO für den Anbau an ein 
Wohnhaus, Bahnhofstraße 3, Flurstück-Nr. 261, Gemarkung Naundörfchen 

 5. Stellungnahme der Gemeinde zum Bauantrag nach § 68 SächsBO für die Erweiterung Feuer-
wehrgerätehaus um einen Stellplatz und Anbau von Räumen für Feuerwehrzwecke sowie Er-
höhung des Übungsturmes, Karl-Marx-Straße 33, Flurstück-Nr. 387/7, Gemarkung Nünchritz 

 
6. Stellungnahme der Gemeinde zum Antrag auf Befreiung nach § 31 Abs. 2 BauGB für die Er-

richtung eines Gartenhauses, Am Sportplatz 18, Flurstück-Nr. 235/4, Gemarkung Merschwitz 
 
7. Stellungnahme der Gemeinde zum Bauantrag nach § 68 SächsBO für die Errichtung eines 

Doppelcarports, Riesaer Straße 92 a, Flurstücke-Nr. 18/5 und 15/2, Gemarkung Nünchritz 
 
8. Informationen des Bürgermeisters
 
9. Anfragen der Ausschussmitglieder

Einladung zur Sitzung des Technischen Ausschusses des 
Gemeinderates Nünchritz am Montag, dem  17.02.2020 

um 19.00 Uhr in Nünchritz, Dorfplatz 1 – Ratssaal

Der Gemeinderat Nünchritz hat in seiner Sitzung 
am 03.02.2020 folgenden Beschluss gefasst:

1. Der Jahresabschluss zum 31.12.2015 der Gemeinde Nünchritz wird nach Durchführung der 
örtlichen Rechnungsprüfung mit

einer Bilanzsumme in Höhe von 68.682.974,45 Euro

einem Anlagevermögen in Höhe von 66.207.779,52 Euro

einem Umlaufvermögen in Höhe von  2.475.194,93 Euro

davon bei einem Bestand an liquiden Mitteln in Höhe von  1.549.063,45 Euro

Aktiven Rechnungsabgrenzungsposten in Höhe von 0,00 Euro

einer Kapitalposition in Höhe von 39.387.373,48 Euro

Passiven Sonderposten in Höhe von 15.291.449,68 Euro

Rückstellungen in Höhe von 9.980.476,20 Euro

Laut § 99 der Gemeindeordnung ist dem  
Gemeinderat jedes Jahr ein Bericht über die 
Eigenbetriebe und die Unternehmen in einer 
Rechtsform des privaten Rechts vorzulegen, an 
denen die Gemeinden unmittelbar oder mittel-
bar beteiligt sind. Dieser Beteiligungsbericht ist 
öffentlich auszulegen. Die Auslegung des Beteili-
gungsberichtes der Gemeinde Nünchritz für das 
Geschäftsjahr 2018 erfolgt im Rathaus Nünchritz, 
Glaubitzer Straße 10, Kämmerei während der  
üblichen Dienstzeiten.

 Nünchritz, den 05.02.2020
 Gerd Barthold, Bürgermeister

ÖFFENTLICHE BEKANNTMACHUNG

+ + + Weitere Informationen auch Online unter: www.nuenchritz.de + + +
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Verbindlichkeiten in Höhe von 3.406.064,58 Euro

Passiven Rechnungsabgrenzungsposten in Höhe von 617.610,51 Euro

einem Jahresüberschuss in Höhe von 8.261.824,37 Euro

davon Überschuss des ordentlichen Ergebnisses 8.122.880,03 Euro

davon Überschuss des Sonderergebnisses 138.944,34 Euro

festgestellt.
2. Der Überschuss des ordentlichen Ergebnisses in Höhe von 8.122.880,03 Euro wird in die 

Rücklage des ordentlichen Ergebnisses eingestellt.
3. Der Überschuss des Sonderergebnisses in Höhe von 138.944,34 Euro wird in die Rücklage 

des Sonderergebnisses eingestellt.

4. Der Bericht über die  örtliche Rechnungsprüfung vom 
16.12.2019 über die Prüfung des Jahresabschlusses der  
Gemeinde Nünchritz zum 31.12.2015 wird zur Kenntnis ge-
nommen.

5. Der Gemeinderat bestätigt mit der Feststellung des Jah-
resabschlusses alle über- und außerplanmäßige Aufwen-
dungen, die im Rahmen der Aufstellung des Jahresab-
schlusses festgestellt wurden. Der Jahresabschluss zum 
31.12.2015 der Gemeinde Nünchritz liegt ab dem Tag 
der Bekanntgabe im Rathaus der Gemeinde Nünchritz, 
Glaubitzer Straße 10, Kämmerei, Zimmer 29, während 
der Dienstzeiten der Gemeindeverwaltung zu jedermanns 
Einsichtnahme, aus. 

 Nünchritz, den 05.02.2020 
 Gerd Barthold, Bürgermeister

Der Gemeinderat der Gemeinde Nünchritz hat in seiner Sitzung am 03.02.2020 
auf Grund von § 4 in Verbindung mit § 21 Abs. 1, 3 und 4 der Gemeindeordnung 
für den Freistaat Sachsen (SächsGemO  )in der seit dem 1. Januar 2018 gelten-
den Fassung und § 63 des Sächsischen Gesetzes über den Brandschutz, Ret-
tungsdienst und Katastrophenschutz vom 24. Juni 2004 (SächsGVBl. S. 245, 
647), zuletzt geändert durch das Gesetz vom 25. Juni 2019 (SächsGVBl. S. 521) 
die  Satzung zur 1. Änderung der Feuerwehrentschädigungssatzung der Frei-
willigen Feuerwehr Nünchritz beschlossen.

Artikel 1
1. Der Absatz 5 in § 1 der Feuerwehrentschädigungssatzung der Freiwilligen 

Feuerwehr Nünchritz wird gestrichen.
2. § 2 der Feuerwehrentschädigungssatzung der Freiwilligen Feuerwehr Nünch-

ritz wird wie folgt neu gefasst:

§ 2 Entschädigung von ehrenamtlichen Funktionsträgern 
(1) Die nachfolgend genannten ehrenamtlich tätigen Angehörigen der Freiwil-
ligen Nünchritz erhalten eine monatliche Aufwandsentschädigung in nachfol-
gend genannter Höhe:

•	 Gemeindewehrleiter		 150,00	Euro
•	 Ortswehrleiter	mit	mehr	als	zwei	Fahrzeugen	(Löschzug)	 100,00	Euro
•	 Ortswehrleiter	mit	bis	zu	zwei	Fahrzeugen	(Löschgruppe)		 80,00	Euro
•	 Jugendfeuerwehrwart		 80,00	Euro
•	 Stellvertretender	Jugendfeuerwehrwart		 60,00	Euro
•	 Gerätewarte	mit	mehr	als	zwei	Fahrzeugen		 80,00	Euro
•	 Gerätewarte	mit	bis	zu	zwei	Fahrzeugen		 60,00	Euro
•	 Leiter	der	Alters-	und	Ehrenabteilung		 20,00	Euro
•	 Verwalter	Bekleidungskammer		 10,00	Euro
•	 Atemschutzgeräteträger*		 10,00	Euro

*Jeder	 Atemschutzgeräteträger	 muss	 über	 eine	 abgeschlossene	 Ausbildung	
zum Atemschutzgeräteträger verfügen. Des Weiteren muss er eine gültige Un-
tersuchung (G 26.3) nachweisen. Er muss an der jährlichen theoretischen Aus-
bildung erfolgreich teilgenommen haben und eine praktische Ausbildungen pro 
Jahr erfolgreich absolvieren. Die o.g. Kriterien sind zu erfüllen um Anspruch auf 
den o.g. Betrag zu haben.

(2) Stellvertreter der Gemeinde- und Ortswehrleiter erhalten die Aufwandsent-
schädigung entsprechend dem Umfang ihrer Tätigkeit. Der monatliche Betrag 
wird im Ortsfeuerwehrausschuss und Gemeindefeuerwehrausschuss beraten 
und soll folgende Sätze nicht überschreiten: 

•	 Stellvertretende	Gemeindewehrleiter		 120,00	Euro
•	 Stellvertretende	Ortswehrleiter	mit	mehr
 als zwei Fahrzeugen (Löschzug)  80,00 Euro
•		 Stellvertretende	Ortswehrleiter	mit	bis	zu	
 zwei Fahrzeugen (Löschgruppe)  60,00 Euro

Nimmt der Stellvertreter die Aufgaben im vollen Umfang wahr, erhält er eine 
Aufwandentschädigung nach § 13 SächsFwVO.
(3) Die Zahlung der Aufwandsentschädigung nach § 2 Abs. 1 und 2 erfolgt ein-
mal jährlich, jeweils im November des laufenden Haushaltsjahres. 
(4) Bei mangelhafter Aufgabenerfüllung kann die Aufwandsentschädigung ge-
kürzt werden. Die Beurteilung erfolgt durch den Gemeindewehrleiter im Einver-
nehmen mit dem Gemeindefeuerwehrausschuss. Die Kürzung der Aufwands-
entschädigung ist gegenüber dem Betroffenen zu begründen.
(5) Ehrenamtlich tätige Ausbilder der Feuerwehr (mit Ausbildernachweis im je-
weiligen Fachbereich) erhalten eine Aufwandsentschädigung in Höhe von 15,00 
Euro je geleistete Ausbildungsstunde. Für Helfer der Ausbilder beträgt die Auf-
wandsentschädigung 7,50 Euro je geleistete Ausbildungsstunde, die sie ge-
meinsam mit dem Ausbilder abhalten.
(6) Der Anspruch auf eine Aufwandsentschädigung nach Abs. 1 dieser Satzung 
entfällt mit Ablauf des Monats, in dem der Anspruchsberechtigte aus seinem Eh-
renamt scheidet. Hat der Anspruchsberechtigte den Grund für die Nichtausübung 
des Ehrenamtes selbst zu vertreten, entfällt der Anspruch auf Aufwandsentschä-
digung, sobald das Ehrenamt nicht mehr wahrgenommen wird.“

Artikel 2 In-Kraft-Treten
Die 1. Änderung  der Feuerwehrentschädigungssatzung der Freiwilligen Feuer-
wehr Nünchritz tritt am 01.01.2020 in Kraft.
 Nünchritz, 04.02.2020
 Gerd Barthold Bürgermeister

Satzung zur 1. Änderung der Feuerwehrentschädigungssatzung der 
Freiwilligen Feuerwehr Nünchritz (Feuerwehrentschädigungssatzung – FeuerwEntschS)

Hinweis: Eine etwaige Verletzung von Verfahrens- und Formvorschriften 
der Sächsischen Gemeindeordnung (SächsGemO) oder aufgrund der Ge-
meindeordnung beim Zustandekommen dieser Satzung wird nach § 4 
Abs. 4 der SächsGemO unbeachtlich, wenn sie nicht schriftlich innerhalb 
eines Jahres seit der Bekanntmachung dieser Satzung gegenüber der  
Gemeinde geltend gemacht worden ist. Der Sachverhalt, der die  
Verletzung begründen soll, ist zu bezeichnen. Dies gilt nicht, wenn die 
Vorschriften über die Öffentlichkeit der Sitzung, die Genehmigung oder 
Bekanntmachung der Satzung verletzt worden sind.

ÖFFENTLICHE BEKANNTMACHUNG
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INFORMATIONEN

Das Landesamt für Straßen-
bau und Verkehr NL Mei-
ßen (LASuV) wird in diesem 
Jahr an einem Abschnitt der 
Staatsstraße S88 in der Orts-
durchfahrt Diesbar-Seuß-
litz (An der Weinstraße) eine 
Fahrbahnerneuerung vor-
nehmen. Die Gemeinde wird 
sich an dieser Maßnahme 
mit der Erneuerung von Stra-
ßenbeleuchtungs- und Stra-
ßenentwässerungsanlagen 
beteiligen. Der Bauabschnitt 

beginnt am Weg Zur Elbfähre 
und endet nach der Bushal-
testelle Brummochsenloch. 
Vom LASuV wurden der Ge-
meinde folgende wichtige In-
formationen mitgeteilt:
•	Baubeginn:	31.03.2020
•	 Bauzeit:	 14	Wochen	 (Bau-

ende: 03.07.2020)
•	Verkehrseinschränkung:	
Vollsperrung der S 88 zwi-
schen der Einmündung Am 
Brummochsenloch und der 
Zufahrt zum Schloss Seußlitz

- Umleitungsführung:
a) großräumige Umleitung
•	 in	 Richtung	 Meißen	 ab	

Leckwitz über K 8556 und 
K 8551 nach Priestewitz, 
weiter über B101 nach 
Meißen

•	 in	Richtung	Riesa	ab	Mei-
ßen über B101 bis Großen-
hain, weiter über Skassa 
und Weißig nach Nünchritz

b) kleinräumige Umleitung
•		in	 Richtung	 Meißen	 ab	

Neuseußlitz über K8554 

bis Blattersleben, über Ba-
selitz nach Laubach, wei-
ter auf K8010 über Löbsal 
nach Nieschütz

•		Gegenrichtung	analog
•		ÖPNV:	Umleitung	des	Bus-

verkehrs über die kleinräu-
mige Umleitung. Die Bus-
haltestellen im Bereich der 
Baustrecke entfallen, es 
müssen die Bushaltestel-
len in Neuseußlitz und Nie-
schütz benutzt werden. Die 
Zugangs- und Zufahrtmög-

lichkeit zu den Anlieger-
grundstücken soll während 
der Bauzeit überwiegend 
gewährleistet werden. Über 
die vor Ort tätige Baufirma 
erfolgt die Sicherung aller 
Arten von Entsorgungen 
an den Entsorgungstagen, 
also Müll, Papier, gelbe Sä-
cke, Biotonne.

Für die während der Bauzeit 
entstehenden Einschränkun-
gen und Belastungen wird 
um Verständnis gebeten.

Straßenbau an der Staatstraße S88 in der Ortsdurchfahrt Diesbar-Seußlitz

Entsprechend dem Sächsi-
schen Schieds- und Güte-
stellengesetz (SächsSchieds-
GütStG) ist die Schiedsstelle 
der Gemeinde Nünchritz zum 
Juli 2020 neu zu besetzen. 
Die/der Friedensrichter(in) 
wird vom Gemeinderat auf 
fünf Jahre gewählt. Für die 
ehrenamtliche Tätigkeit er-
hält der/die Friedensrichter(in) 
eine monatliche Aufwands-
entschädigung. Die Wahl der/
des Friedensrichters(in) Be-
darf der Bestätigung durch 
den Vorstand des Amtsge-
richts, in dessen Bezirk die 
Schiedsstelle ihren Sitz hat.

Folgende Voraussetzun-
gen sind nach § 4 Sächs-
SchiedsGütStG für die Wahl 
zur/zum Friedensrichter(in) 
erforderlich:
(1) Die/Der Friedensrichter(in) 
muss nach ihrer/seiner Per-
sönlichkeit und ihren/seinen 
Fähigkeiten für das Amt ge-
eignet sein. 
(2) Friedensrichter(in) kann 
nicht sein, wer
1. als Rechtsanwalt zugelas-

sen oder als Notar bestellt 
ist;

2. die Besorgung fremder 
Rechtsangelegenheiten ge-
schäftsmäßig ausübt;

3. das Amt eines Berufsrich-
ters oder Staatsanwalt aus-
übt oder als Polizei- oder 
Justizbediensteter tätig ist.

(3) Friedensrichter(in) kann fer-
ner nicht sein, wer die Fähig-

keit zur Bekleidung öffentlicher 
Ämter nicht besitzt oder durch 
gerichtliche Anordnungen in 
der Verfügung über sein Ver-
mögen beschränkt ist.
4) Friedensrichter(in) soll nicht 
sein, wer
1. bei Beginn der Amtspe-

riode das 30. Lebensjahr 
noch nicht oder das 70. 
Lebensjahr schon vollen-
det haben wird;

2. nicht im Bereich der 
Schiedsstelle wohnt,

3. gegen die Grundsätze 
der Menschlichkeit und 
Rechtsstaatlichkeit ver-
stoßen hat, insbesonde-
re die im Internationalen 
Pakt über bürgerliche und 
politische Rechte vom 19. 
Dezember 1966 gewähr-
leisteten Menschenrechte 
oder die in der Allgemeinen 
Erklärung der Menschen-
rechte vom 10. Dezember 
1948 enthaltenen Grund-
sätze verletzt hat oder

4. für das frühere Ministerium 
für Staatssicherheit oder 
Amt für nationale Sicher-
heit tätig war. 

(5) Bei ehemaligen Mitarbei-
tern oder Angehörigen in he-
rausgehobener Funktion von 
Parteien
und Massenorganisationen, 
der bewaffneten Organe und 
Kampfgruppen sowie sonsti-
ger staatlicher oder gemeind-
lichen Dienststellen oder Be-
triebe der ehemaligen DDR, 
insbesondere bei Abteilungs-

leitern der Ministerien und 
Räten der Bezirke, Absolven-
ten zentraler Parteischulen, 
politischen Funktionsträgern 
in den bewaffneten Organen 
und Kampfgruppen, Bot-
schaftern und Leitern anderer 
diplomatischer Vertretungen 
und Handelsvertretungen so-
wie bei Mitgliedern der Be-
zirks- und Kreiseinsatzleitun-
gen wird vermutet, dass sie 
die als Friedensrichter(in) er-
forderliche Eignung nicht be-
sitzen. Diese Vermutung kann 
widerlegt werden.

Die/Der Friedensrichter(in), 
Bewerber oder Vorgeschla-
gene hat gegenüber der Ge-
meinde schriftlich zu erklären, 
dass Ausschlussgründe nach 
den Absätzen 2,3,4 und 5 
nicht vorliegen, und seine Ein-
willigung, Auskünfte zu den 
Ausschlussgründen des Ab-
satzes 4 Nr. 3 und 4 und des 
Absatzes 5 beim Bundesbe-
auftragten für die Unterlagen 
des Staatssicherheitsdiens-
tes einzuholen, zu erteilen. 
Bürgerinnen und Bürger der 
Gemeinde Nünchritz, die In-
teresse an dieser ehrenamtli-
chen Tätigkeit haben können 
sich über weitere Vorausset-
zungen in der Gemeindever-
waltung Nünchritz bei Frau 
Uhlig, Tel. 035265/50018 in-
formieren oder formlos sich 
mit einem tabellarischen Le-
benslauf bis zum 31.03.2020 
bewerben.

Wahl Friedensrichter/-in in der  
Gemeinde Nünchritz im Jahr 2020

Servicetage des Finanzamtes 
Meißen in Riesa 2020

Die Servicetage des Finanz-
amtes Meißen finden in die-
sem Jahr wieder im Verwal-
tungsgebäude der Agentur 
für Arbeit Riesa, in 01587 
Riesa, Rudolf-Breitscheid-
Straße 35 jeweils in der Zeit 
von 08.30 Uhr bis 17.30 Uhr 
statt. 

Termine 2020 für die Service-
tage des Finanzamtes Mei-
ßen in Riesa sind:

23.04.2020, 28.05.2020, 
18.06.2020, 02.07.2020, 
16.07.2020, 03.09.2020, 
08.10.2020.

Es werden die folgenden Ser-
viceleistungen angeboten:

•	 Ausgabe	von	Vordrucken	
und Broschüren

•	 Annahme	von	Steuererklä-
rungen, Lohnsteuerermä-
ßigungsanträgen, Anträgen 
zur Änderung der Lohn-
steuerabzugsmerkmale 
sowie sonstigen Schrift-
stücken und Belegen.

Für darüber hinaus gehen-
de Fragen steht Ihnen das 
Finanzamt Meißen unter der 
Telefonnummer 03521/718-0 
gern zur Verfügung.
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INFORMATIONEN

20% Preisvorteil

vom 01.12.2019 
bis 20.03.2020

Gilt auch bei 
Bestellung bis 

20.03.2020 und 
späterer Montage.

Markisen-
highlights 

mit Preisvorteil

Bitte vereinbaren Sie 
gern mit uns Ihren 
Beratungstermin.

Parkstr. 2a 
01558 Großenhain

Tel. 0 35 22 / 5 047 00 oder 
unter

www.raumausstattung-mittag.de

GEMEINDE NÜNCHRITZ

Feuerwehr Nünchritz zog am 31.01.2020 Bilanz

In der Gemeindefeuerwehr Nünchritz waren zum 31.12.2019 
insgesamt 141 Kameradinnen und Kameraden sowie Jugendli-
che ehrenamtlich tätig, von denen 81 Mitglieder die aktive Ab-
teilung mit einem Durchschnittsalter von 41 Jahren und folgen-
der Altersstruktur bilden:

Mitgliederentwicklung der letzten Jahre

Trotz leichten Zuwachses im aktiven Bereich ist bei Gegen-
überstellung der Soll- und Iststärke ein Defizit von insgesamt 
13 Aktiven zu verzeichnen. 

Einsatzgeschehen 2019
Die Leitstelle Dresden alarmierte die Feuerwehr zu insgesamt 
56 Einsätzen. Unter Berücksichtigung vielfältiger Ursachen, wie 
Trockenheit, Hitze, Alarmierungsregeln aber auch Brandstiftung, 
kann damit, wie auch schon 2018, erneut von einem überdurch-
schnittlichen Einsatzaufkommen gesprochen werden.

Die Brandeinsätze gliederten sich u.a. in 19-Klein-, 15 Mittel- 
und 9 Groß- bzw. Waldbrände.
Bei den technischen Hilfeleistungen wurde die Feuerwehr zu 
Türöffnungen, Sturmschäden, Unfällen, Tragehilfen für den 
Rettungsdienst u.a. gerufen.

Die jeweiligen Ortsfeuerwehren waren daran wie folgt beteiligt:

An den aufgelisteten 56 Einsätzen nahmen insgesamt 73 Kame-
radinnen und Kameraden teil und leisteten dabei 932 Einsatz-
stunden. Unter Hinzuziehung der Übungs- und Dienststunden, 
der Ausbildungszeit auf Kreis- und Landesebene ergab sich für 
die 81 aktiven Einsatzkräfte ein Gesamtaufwand von 4621 Stun-
den, die ehrenamtlich für die Sicherheit der Bürger erbrachten. 
30 Jahre nach der Wiedervereinigung konnte im letzten Jahr das 
letzte DDR  Feuerwehrfahrzeug aber auch die Oldtimer Feuer-
wehrfahrzeuge die uns aus den befreundeten Partnerfeuerweh-
ren nach der Wende zur Verfügung gestellt wurden, aus dem 
Feuerwehrdienst entlassen werden. Entsprechend unseres be-
stätigten Brandschutzbedarfsplanes, wurde für die Ortsfeuer-
wehr Weißig / Roda das neue Löschfahrzeug MLF am 23.10.19 
in Ulm, bei der Firma Magirus GmbH übernommen. Das Fahr-
zeug hat einen Gesamtwert von 235.000 Euro.
Vom Freistaat Sachsen wurde eine Festbetragsförderung vom 
140.000 Euro hierfür bereitgestellt. Das entspricht knapp 60% 
der Kosten für dieses Fahrzeug.

Gleichzeitig erfolgte die Umsetzung des Löschfahrzeuges 
TSF-W nach Leckwitz und des Logistikfahrzeuges GW-L1 
nach Goltzscha. Alle 6 Ortsfeuerwehren verfügen jetzt über 
moderne, den Erfordernissen entsprechende neue Feuerwehr-
fahrzeuge. Darüber hinaus wurden im Jahr 2019 Ausrüstung, 
Einsatz- und Dienstkleidung im Wert von rd. 40.000 Euro neu 
beschafft bzw. ersetzt, Feuerwehreinsatzjacken und -hosen, 
Sicherheitsgurte, Feuerwehrschnürstiefel, Dienstuniformen, 
2 Schlauchcontainerwagen, Druckschläuche. Auch hier wur-
de durch den Freistaat Sachsen eine Förderung von 60%, rd. 
24.000 Euro, gewährt.

Sächsische Spielleute Nünchritz/ Riesa e.V.
Einladung zur Schnupperprobe am 06.03.2020 von 16.00 bis 16.45 Uhr 
im Schulzentrum Nünchritz. Alle Interessierten sind herzlich eingeladen!
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EINRICHTUNGEN / VEREINSNACHRICHTEN

Ab 24. Februar 2020 läuft im Elbe-Röder-
Dreieck ein Ideenwettbewerb, für den kreati-
ve „Grüne Spinner gesucht“ sind. Dabei sind 
Ideen für kleine Maßnahmen zu Gunsten von 
Natur und Landschaft gefragt, die man sich 
auch vorstellen kann, selbst umzusetzen. Bis 
zum 30. April 2020 können jetzt Ideen in drei 
Kategorien eingereicht werden:
•		 Umwelt - Ökologische Aufwertung bzw. 

Erhalt von Landschaftsbestandteilen
•		 Soziales - Landschaftserleben und kultu-

rellen Austausch in der Natur ermöglichen
•		 Wirtschaft - Einkommensmöglichkeiten 

aus Natur und Landschaft erschließen.
Ob die Idee auf dem eigenen Grundstück, auf 
dem Dorfanger oder in weiter Flur verortet ist, 

spielt dabei keine Rolle. Wichtig ist in erster 
Linie, dass Menschen mit Bezug zum Ort 
einbezogen sind. Zur Motivation für eine tat-
sächliche Umsetzung winken Preisgelder von 
bis zu 1.500 Euro für Erstplatzierte. Einreich-
frist ist hierfür der 30. April 2020, im Juni folgt 
dann die Preisverleihung. Jeder kann teilneh-
men! Jede Idee zählt! 
Jeder kann etwas bewegen! Alle Informatio-
nen und die Teilnahmeunterlagen finden Sie 
unter www.elbe-roeder.de oder auf Anfrage 
direkt beim Regionalmanagement unter Tel.: 
035265/51479. Wer sich orientieren oder in-
formieren möchte beziehungsweise Gleichge-
sinnte sucht, kommt am 26. März 2020 zum 
Informationsabend des Wettbewerbs.

•		 Unser	Clubabend	im	Februar	findet	am	14.02.2020	um	
19 Uhr in der Gaststätte „3 Lilien“ in Glaubitz statt. 

•		 Das	Sportjahr	beginnen	wir	am	16.06.2020	mit	dem	Win-
terwandern. Treffpunkt ist 13.30 am Dorfteich Glaubitz.

•		 Der	Erste	Bowlingabend	ist	am	06.02.2020	um	17	Uhr	in	
Skassa, der Nächste am 05.03.2020

•		 Öffentliche	 Kraftfahrerschulung	 durch	 die	 Verkehrswacht	
Riesa  am 19.03.2020 um 18 Uhr in der Gaststätte „3 Lilien“ 

Ab sofort Ratenzahlung auch für Arbeitsleistungen möglich.

Frauenmannschaft 
(Kreisliga) 9. Spieltag
TSV Blau-Weiß Gröditz 2. - 
KSC Chemie Nünchritz  2:4
Für Nünchritz: Sabine Mer-
tins 532, Mandy Krämer 519, 
Bärbel Roisch, Christine 
Herrig je 457 

Seniorenmannschaft 
(Kreisliga) 5. Spieltag
KSC Chemie Nünchritz - 
TSV 1862 Radeburg 2.  6:0
Für Nünchritz: Mario Rose 
491, Frank Tzschichholz 
470, Heiko Loschelders 469, 
Maximilian Pach 466

Alle Jahre wieder lädt unsere Oberschule in-
nerhalb der Berufsorientierungswoche Unter-
nehmen aus dem Landkreis zum „Tag der 
Unternehmen“ ein. Zur diesjährigen Auflage 
am 29.01. folgten insgesamt 13 Unterneh-
men der Region der Einladung und stellten 
sich den Schülern der 8. und 9. Klassen vor. 
Neben advita Pflegedienst, BSZ Großenhain, 
DB Netz, EZG Großenhain, Kaufland Riesa/
Großenhain, Klotz Heizung/Sanitär, Magnet 
Riesa GmbH, Salzgitter Mannesmann, Wa-
cker Chemie AG und dem Autohaus Wagner 
& Schmid waren mit der Dachdecker Innung, 
Porst Landtechnik Großenhain und dem Ver-
messungsbüro Kießling aus Großenhain drei 
neue Unternehmen der Einladung gefolgt. Die 
Schüler, die sich im Vorfeld drei Unternehmen 
aussuchen durften, konnten sich dabei über 
Ausbildungsberufe, Zugangsvoraussetzungen 
und schulische Anforderungen informieren. 
Ebenso blieb Zeit, um persönliche Fragen zur 
Berufswahl zu klären oder sich bei der ein oder 
anderen Tätigkeit auszuprobieren. So wurde 

bei Magnet Riesa z. B. ein Mixgetränk ge-
mixt oder die KfZ-Interessierten konnten ihre 
„Schrauberfertigkeiten“ unter Beweis stellen.
In der anschließenden Auswertungsrunde mit 
Firmen und Organisatoren wurde das große 
Interesse und die Disziplin der Schüler gelobt. 
Viele Unternehmen fanden die Art der Durch-
führung gut, um mit interessierten Schülern 
ins Gespräch zu kommen. Wir danken den 
Unternehmen für die gute Zusammenarbeit 
und freuen uns aufs nächste Jahr.
 E. Grimmer 
 Praxisberater OS Nünchritz

KSC CHEMIE NÜNCHRITZ e.V.

Ergebnisse

MOTORSPORTCLUB GLAUBITZ e.V.

Termine

ELBE-RÖDER-DREIECK e.V.

Ideenwettbewerb gestartet 
Grüne Spinner gesucht! 

OBERSCHULE NÜNCHRITZ 

Tag der Unternehmen
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KIRCHENNACHRICHTEN

Ortschaft Restabfall Bioabfall Papier Gelber Sack
Diesbar-Seußlitz 24.02. 13./ 20.02 06.03. 17.02.
Neuseußlitz 24.02. 13./ 20.02. 06.03. 17.02.
Leckwitz 24.02. 13./ 20.02. 06.03. 17.02.
Merschwitz 24.02. 13./ 20.02. 06.03. 17.02.
Goltzscha 24.02. 13./ 20.02. 06.03. 17.02.
Naundörfchen 24.02. 13./ 20.02. 06.03. 17.02.
Weißig 24.02. 13./ 20.02. 06.03. 17.02.
Nünchritz 24.02. 13./ 20.02. 06.03. 17.02.
Grödel 24.02. 13./ 20.02. 06.03. 17.02.
Roda 24.02. 13./ 20.02. 06.03. 17.02.
Zschaiten 24.02. 13./ 20.02. 06.03. 17.02.

Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an Remondis unter der Telefonnummer: 
03525 / 529210

MÜLL NICHT VERGESSEN! 
Entsorgungstermine für alle Nünchritzer Ortsteile

Städtisches Bestattungswesen Meißen GmbH
Meißen

Krematorium Durchwahl                                
Nossen
Weinböhla
Großenhain
Riesa
Radebeul

Krematorium                       
Wir sind für Sie jederzeit zu erreichen, rufen sie uns an,
wenn unsere Dienste benötigt werden. Nach Absprache 
kommen wir auch zu Ihnen nach Hause.

Nur Fachbetriebe 
führen dieses Zeichen

Glaubitz, Bahnhofstraße 79
Tag & Nacht Tel. (035265) 56834

Gröditz, Marktstraße 33 (Ecke Repp. Str.)
Tag & Nacht Tel. (035263) 31240

Programm der Begegnungsstätte Nünchritz
Gebetskreis:
montags,10.00 – 11.00 Uhr 
bei Pred. Seifert, Am Süd-
hang 3, Nünchritz
Frühstückstreff: 
wöchentlich donnerstags, 
9.30 – 11.00 Uhr, 

Frauenkreis: 
Donnerstag, 20.02.,14.30 
Uhr 
Bibelgespräch: 
Dienstag, 18.02., 19.00 Uhr
Teezeit: 
Freitag, 14.02., 17.00 Uhr

Spielenachmittag: 
Freitag, 28.02., 17.00 Uhr
Soziale Beratung:
Um telefonische Anmeldung 
wird gebeten! Fr. Riedel 
Tel.: 03525/734319

Angebote für Jung und Alt
Hauskreis Glaubitz:
montags, 19.30 Uhr, Info 
bei G. Schönfelder und J. 
Broschwitz, Tel.: 035265 
54238

Junge Gemeinde:
freitags, 19.00 Uhr im Ge-

meindehaus Glaubitz. 

Christenlehre:
dienstags, 17.45 Uhr

Konfirmanden: 
Freitag, 28.2., 17.00 – 19.00 
Uhr, in Glaubitz

In der Woche nach Ostern lade 
ich Kinder zu einer Rüstzeit 
nach Spansberg ein. Uns steht 
das gemeindliche Pfarrhaus 
zur Verfügung. Hier haben wir 
Platz zum Üben, ohne jeman-
den zu stören.In der Christen-

lehre haben wir über Abraham 
und Sarah nachgedacht. Wir 
haben Texte geschrieben und 
daraus das Musical „Sarah“ 
gestaltet. Wer gern dabei sein 
möchte, ist herzlich willkom-
men. Vom 14. bis 17. April 

sind wir in Spansberg, um al-
les einzustudieren. Am 19. Ap-
ril führen wir unser Stück 10.00 
Uhr in Nauwalde auf. Kosten: 
20,00 € pro Kind. Anmeldung 
bitte an Ludwig Müller oder im 
Pfarramt.

Oster-Musical-Rüste

Musikalische Gruppen

Gottesdienste Seußlitz/Merschwitz

Posaunenchor Glaubitz: 
donnerstags, 19.30 Uhr, Ge-
meindehaus Glaubitz,

Singkreis Glaubitz: 
mittwochs, 19.30 Uhr, Ge-
meindehaus Glaubitz,

Singkreis Zschaiten: 
donnerstags, 19.00 Uhr, CL-

Raum in Kirche Zschaiten

Jugend-Projektchor: 
nächstes Projekt:
Konfirmationen, 30. + 31.5., 
Probenbeginn: voraussicht-
lich Anfang April 2020,
Infos bei Ulrike Giegold, Tel. 
0173 1615979

Ev. – Luth. 
Kirchgemeinde 
Glaubitz
Im Kirchspiel Zeithain
Kirchgasse 5 
01612 Glaubitz
Telefon: 035265 / 54271 
Fax: 035265 / 64214
E-Mail: kirche-glaubitz@gmx.de

Sonntag, 16.02.2020 
(Sexagesimae)
09.00 Uhr, Gottesdienst in 
Glaubitz, Pfr. Scheiter
10.30 Uhr, Gottesdienst mit 
Abendmahl in Zschaiten, Pfr. 
Scheiter

Estomihi, 23.02.2020
09.00 Uhr, Gottesdienst mit 
Abendmahl in Glaubitz mit 

Pfr. Scheiter
10.30 Uhr, Gottesdienst in 
Nünchritz, Pfr. Scheiter

Dienstag, 25.02.2020 
10.30 Uhr, Trauung in Glau-
bitz mit Pfr.  Scheiter

Aschermittwoch, 26.02.2020
19.00 Uhr, Andacht zum Be-
ginn der Fastenzeit in Glau-
bitz, Pfr. Scheiter

Monatsspruch
Februar

Ihr seid teuer erkauft, 
werdet nicht der  

Menschen Knechte.

1. Kor 7, 23

16. Februar 2020
10.30 Uhr Predigtgottesdienst mit Pfr./Pfrn. Zehme in Merschwitz
Bis Ostern feiern wir alle Gottesdienste in Merschwitz im Gemeinderaum.
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WAS,WANN,WO

14.02.2020
Blutspende in Nünchritz
15.00 – 18.30 Uhr
Vereinshaus TSV Merschwitz
Seußlitzer Straße 12

25.02.2020
Kita „AQUArellius“ Mer-
schwitz
15.30 – 18.00 Uhr
Fasching

29.02.2020 
Naturschutzzentrum  
Diesbar-Seußlitz 2020
10.00 Uhr Vogelbeobachtung 
an der Elbe und im Stadtpark 
Wir beobachten die winter-
liche Vogelwelt Treff: Frei-
treppe am Stadtpark Riesa 
01587 Riesa
Anmeldung & Informationen: 
Naturschutzinstitut Region 
Dresden e.V., Weixdorfer Str. 
15, 01129 Dresden 
Telefon: 0351 / 80 200 33, 
Fax: 0351 / 80 200 34

16.05.2020
Dorffest Roda

15.02./16.02.2020
09.00 Uhr – 11.00 Uhr
Dr. med. dent. 
Heike Nickol
Mittelstraße 1a 
01594 Hirschstein 
Telefon: 035266/82409

22.02./23.02.2020
09.00 Uhr – 11.00 Uhr
Dipl.-Stom. 
Roland Schlegel 
Geraer Straße 4 
01587 Riesa 
Telefon: 03525/872315

Zahnärzt- 
licher 

Bereitschafts-
dienst

Museum Nünchritz 

IImm  GGäässtteebbuucchh  ddeess  KKuullttuurrssaaaalleess  
ggeebblläätttteerrtt  

AAuuss  ddeerr  SSaammmmlluunngg  vvoonn  MMaarrggaarreettaa  BBäähhnniisscchh  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vom 16.02.2020 bis 28.06.2020  
im Museum Nünchritz, Dorfplatz 1    

sonntags von 15.00-17.00 Uhr oder nach 
Vereinbarung 

Museum Nünchritz Glaubitzer Str. 10, 01612 Nünchritz; Tel.:035265/50012 
Mail: post@nuenchritz.de; www.nuenchritz.de 

Nach erfolgreichem Umbau erwartet Sie unser 

neues Tapetenstudio
RESTTAPETEN  ab 4,00 €/Rolle

ANZEIGEN

Blutspende
Datum: 14.02.2020

Ort: TSV Vereinshaus 
Merschwitz, Seußlitzer 
Straße 12

Uhrzeit: von 15.00 bis 
18.30 Uhr 

Schlüsselbund gefunden!
Fundort: Glaubitzer Straße

Abzuholen bei NMpro GmbH, Telefon: 035265 / 689777


